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Energiepark Hahnennest GmbH & Co. KG 

Hahnennest 100 

88356 Ostrach 

Ort, Datum 
 
 

Eingang 
 
 

Verz. Nr.  
 
 

 
 

Antrag 
auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans  

mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
(§ 12 Abs. 2 BauGB) 

 
Hiermit wird die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
für die nachfolgenden Grundstücke zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für das folgende 
Bauvorhaben und die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen beantragt: 

 

Bauvorhaben  Errichtung  Änderung  Nutzungsänderung 

  
Errichtung einer PV-Freiflächenanlage (siehe Begründung zum Antrag) 

 
 

Baugrundstücke Gemeinde Ostrach Gemarkung Hahnennest 

  Flst. Nr. 3878, 3947 
und 3955 

Straße / Haus Nr. 

Eigentümer Namen 

 

Anschriften 

3947 
 

Simon Rauch  

3878 
 

Keller Gerhard  

3955  
 

Butterstein Gerhard  

 alle betroffenen Grundstücke aufführen  
 

Die Eigentümer der o. g. Grundstücke sind mit dem Bauvorhaben 
 
X   einverstanden      nicht einverstanden. 
 
 
Einverständniserklärung 
 
 liegt bei   X    wird bei Bedarf nachgereicht. 
 
Die von den Bauvorhaben betroffenen Grundstücke liegen im 
 
  räumlichen Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans 

          ___________________________________________________  (§ 30 Abs. 1 BauGB) 
 
  unbeplanten Innenbereich (§ 34 Abs. 1 und 2 BauGB) 
 
X Außenbereich (§ 35 BauG) 
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Das Bauvorhaben ist ohne die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans planungsrechtlich nicht 
zulässig, da es 
 



 den folgenden Festsetzungen des o. g. Bebauungsplans widerspricht und die Voraussetzungen für 
eine Befreiung nicht vorliegen (§31 Abs. 2 BauGB): 

 
   _______________________________________________________________________________ 
 
 
 sich in die Eigenart der vorhandenen Bebauung aus folgenden Gründen nicht einfügt oder seine Ab-

messungen den Rahmen der prägenden Umgebungsbebauung sprengt (§ 34 Abs. 1 und 2 BauGB): 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 wegen fehlender Privilegierung im Außenbereich nicht zugelassen werden kann. 
 
 

Der Antragsteller ist bereit, 
 für das Bauvorhaben und die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen einen mit der Gemeinde und der 

Bauaufsichtsbehörde abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplan auf eigene Kosten auszuarbei-
ten, 
 

 den Vorhaben- und Erschließungsplan mit den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange abzustimmen und diesen der Gemeinde als Bestandteil des Bebauungsplans zur Verfügung zu 
stellen, 

 Der Vorhabensträger erstellt die für das Bebauungsplanverfahren notwendigen Unterlagen auf sein Kos-
ten und beauftragt dazu Planungsbüro. 
 

 eine Umweltprüfung durchzuführen und einen Umweltbericht zu erstellen; die von der Gemeinde i. E. 
angeforderten Gutachten beizubringen, 
 

 sich zur Planung und Durchführung der Erschließungsmaßnahmen und zur Realisierung des Bauvorha-
bens innerhalb einer noch zu bestimmenden Frist sowie zur Tragung der Planungs- und Erschließungs-
kosten in einem Durchführungsvertrag zu verpflichten, 
 

 sein Einverständnis zur Einbeziehung weiterer Grundstücke außerhalb des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans zu geben. 
 
 

Dem Antragsteller ist bekannt, dass die Gemeinde das Recht hat, den Bebauungsplan mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan aufzuheben, wenn 
 
 der Vorhaben- und Erschließungsplan nicht innerhalb der im Durchführungsvertrag vereinbarten Frist 

durchgeführt wird, 
 

 der Träger des Bauvorhabens wechselt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Durchfüh-
rung des Vorhaben- und Erschließungsplans innerhalb der vereinbarten Frist gefährdet ist. 

 
 
Aus der Aufhebung des Bebauungsplans können Anspruche gegen die Gemeinde nicht geltend gemacht 
werden. 
 
 

Ort, Datum 
 
Hahnennest, den 05.07.2022 
 
 
 

Unterschrift 
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1 Vorhabenträger 

Energiepark Hahnennest GmbH & Co. KG 

Hahnennest 100 

88356 Ostrach 

 

2 Anlass der Planaufstellung 

Der Vorhabenträger ist Pächter der Flurstücke Nr. 3878, 3947 und 3955 auf Gemarkung Hahnennest, 

Gemeinde Ostrach. Die Flurstücke werden derzeit als Ackerland bewirtschaftet. 

 

 
 
Abb.: 1 Lage des Flurstücks 

Die Gemarkung Hahnennest liegt komplett im benachteiligten Gebiet im Sinne der FFÖ-VO. 

Die Flurstücke liegen im Wasserschutzgebiet „SPITZBREITE“. Das WSG ist gem. § 5 Absatz 1 der SchALVO als 

Sanierungsgebiet („Roten Gebiet“) eingestuft.  

Der Vorhabenträger beabsichtigt diese Flächen unter Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutz aus der 

landwirtschaftlichen Nutzung herausnehmen und die in dauerhaft extensiv genutztes Grünland umgewandelte 

Fläche zur Erzeugung von Solarenergie nutzen.  

 

 

3 Verfahren, Rechtsgrundlagen 

Die Grundstücke liegen im Außenbereich. Die Zulässigkeit des Vorhabens im Plangebiet richtet sich daher 

nach § 35 BauGB. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Ostrach ist das Flurstück als Fläche mit der 
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Zweckbestimmung „landwirtschaftliche Fläche“ dargestellt. Der Flächennutzungsplan ist bei der nächsten 

Fortschreibung wegen der geplanten Sondernutzung zur Energiegewinnung zu ändern. 

Gem. § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von 

Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten 

Plans zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschließungsplan) 

bereit ist und sich zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten verpflichtet (Kostenvereinbarung).  

Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Der 

Vorhaben- und Erschließungsplan ist ein vom Vorhabenträger mit der Gemeinde Ostrach abgestimmter Plan 

über die Durchführung des Bauvorhabens einschließlich der Erschließung. Die Inhalte des Vorhaben- und 

Erschließungsplans werden in der Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans übernommen.  
Die Kosten für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einschließlich der Kosten für den Vorhaben- und 

Erschließungsplan werden vom Vorhabenträger übernommen. Der Vorhabenträger schließt darüber mit der 

der Gemeinde Ostrach eine Vereinbarung ab.   

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht damit i. w. S. aus: 

•    vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Planzeichnung und Begründung 

•    Vorhaben- und Erschließungsplan mit einer Vorhabensbeschreibung 

•     Kostenvereinbarung 

 

Der Vorhabenträger bittet die Gemeinde Ostrach das Vorhaben zu unterstützen.  

Er beantragt, zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung und um die 

planungsrechtliche Grundlage für das Vorhaben zu schaffen, einen vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan aufzustellen. 
 

4 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich befindet sich ausschließlich auf der Gemarkung des Ortsteils Hahnennest der 

der Gemeinde Ostrach. 

 
Anlage 1 BP01 Geltungsbereich 
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Abb.: 2 Räumlicher Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans   

Der Geltungsbereich für die geplanten PV-Anlage wird im Norden entlang von Flurstück 3878 von der 

Bahnlinie und entlang von Flurstück 3947 vom Feldweg 3912, im Westen entlang von Flurstück 3878 von der 

K8272 (Flst. 3871) und entlang von Flurstück 3947 vom Feldweg 3880, im Süden von der K8272 (Flst. 3871)  

und im Osten entlang der Teilfläche von Flurstück 3947 vom Restflurstück 3947 und entlang von Flurstück 

3955 von Flurstück 3957 begrenzt. Bei den Flächen handelt es sich um intensiv landwirtschaftlich genutzte 

Ackerflächen. Das Umfeld ist ebenfalls geprägt von intensiv genutzter Ackerfläche. Die exakten Grenzen des 

Plangebietes werden in der Planzeichnung als Grenze des räumlichen Geltungsbereichs dargestellt. 

 

5 Beschreibung, Nutzungskonzept und Gestaltung des Vorhabens 

und der Erschließung 

Die Planung des Vorhabenträgers umfasst den Bau und den Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 

einer Kapazität von ca. 19 MWp. 

Es soll die Errichtung von PV-Modulen und deren Nebenanlagen wie Wechselrichter-, Transformatoren- und 

die Übergabestation sowie deren Zuwegungen zugelassen werden. 

Die PV-Module werden auf sog. Tischreihen montiert, die aus Metallprofilen bestehen und zur besseren 

Ausnutzung der Sonneneinstrahlung eine Neigung nach Süden aufweisen werden, entsprechend werden die 

Reihen voraussichtlich von Ost nach West verlaufen. 

Das Gelände wird eingezäunt und auf der Südseite teilweise mit einer Heckenpflanzung versehen. Die 

Einzäunung wird auf eine maximale Höhe von 2,5 m begrenzt.  

Die überbaubare Fläche wird in der Planzeichnung des B-Plans mit einer Baugrenze markiert. 

Die Erschließung der Grundstücke erfolgt über das vorhandene Wegenetz.   

Der Netzverknüpfungspunkt und die Einspeiseleistung sind durch die NetzeBW bestätigt. 

Neben der vorhandenen Zufahrt sind keine anderen Wege, Zufahrten und Wartungsflächen geplant. 
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6 Voreinschätzung der Umweltbelange 

Um eine erste Einschätzung zu den Umweltbelangen des Standorts und somit seiner Eignung für 

Photovoltaikanlagen zu erhalten, werden im Folgenden die Schutzgüter betrachtet, auf welche die geplante 

Nutzung insbesondere Einfluss nehmen könnte. Durch die frühzeitige Beachtung ist es möglich notwendige 

Untersuchungen in die weitere Planung zu integrieren und Anregungen für eine umwelt- und 

naturschutzfachlich wertvolle Gestaltung der Anlage zu geben. Hierzu werden Daten des 

Regierungspräsidiums Freiburg, Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau und der Landesanstalt für 

Umwelt Baden-Württemberg herangezogen, welche auf amtlichen Geobasisdaten des Landesamts für 

Geoinformation und Landentwicklung beruhen. Im weiteren Bebauungsplanverfahren wird im Rahmen des 

Umweltberichtes eine vertiefte Einschätzung der Umweltbelange erfolgen. 

 

6.1 Schutzgebiete 

Im Plangebiet liegt ein Offenlandbiotop und unmittelbar im Süden grenzt an das Flst.-Nr. 3940 ein weiteres 

Offenlandbiotop. Weitere Schutzgebiete sind weder direkt im Plangebiet noch im näheren Umfeld betroffen.   

 

 
 
Abb.: 3  Schutzgebiete und Lage des Vorhabens, ohne Maßstab. Kartengrundlage: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 

6.2 Pflanzen und Tiere 

Aktuell wird das Plangebiet als Ackerland genutzt und ist Teil einer im Umfeld ebenso landwirtschaftlich 

geprägten Landschaft.  Im Plangebiet verlaufen keine Kernflächen, -räume oder Suchräume des 

Biotopverbunds für trockene, mittlere oder feuchte Standorte1.  Artenschutzrechtliche Voruntersuchungen 

sollten das tatsächliche Habitatpotential aufzeigen. 

 

 

1 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (Hrsg.) (2021): Daten- und Kartendienst der LUBW, https://udo.lubw.baden-
wuerttemberg.de/public/ [abgerufen am 25.06.2022]. 


